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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
  wir wünschen ihnen ein gesegnetes weihnachtsfest, 
  sowie gesundheit, erfoLg und gLück iM neuen Jahr! 
  
ihr bürgerMeister, ihr geMeinderat und ihre VerwaLtung

Bild: Karl Boczek
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Liebe Langenargenerinnen  
und Langenargener, 
  

in diesem Jahr feierten wir den 1250. Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung Langenargens im Jahr 773. 
Dieses Jubiläumsjahr wurde mit zahlreichen Veranstaltungen gebührend gewürdigt. 

Nach der offiziellen Eröffnung in der St.-Martins- 
Kirche im Januar folgte unter dem Motto „Wir sind 
Langenargen – früher und heute“ im Mai die erste 
große Festivität. In diesem Rahmen fand neben dem 
Maibaumhock und der Leistungsschau des Handels- 
und Gewerbevereins erstmalig ein Mittelaltermarkt 
statt. 

Ebenso feierten wir in diesem Monat den 125. Ge-
burtstag der historischen Kabelhängebrücke. Mit 
dem „Hock im Winkel“ wurde das historische Quar-
tier durch ein abwechslungsreiches Programm belebt. 
Höhepunkt des Festjahres war das Festufer Arguna. 
Neben dem Klangfeuerwerk gab es zusätzlich einen 
offiziellen Festakt sowie einen Jubiläumsumzug. 

Der tatsächliche Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung wurde mit einer feierlichen Andacht in der 
Kirche zelebriert. Die Veranstaltung „Alt-Langenargen“ bot neben einem geselligen Beisammensein auch die 
Möglichkeit, mehr über die Historie des Friedhofs zu erfahren. Zuletzt trafen sich die Einheimischen beim 
Städtlestreff im Ortskern, bei welchem sich die Musikschule bestens präsentieren konnte. 

Darüber hinaus veranstaltete das Gemeindearchiv Langenargen zahlreiche und sehr gut besuchte histori-
sche Vorträge. Die persönlichen Geschichten vieler Langenargenerinnen und Langenargener konnten im 
Projekt „Schlosspark und Zitronengässle“ nachgelesen und gehört werden. 

Gemeinsam können wir auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen schönen Stunden zurückblicken. Jede und 
Jeder hatte die Möglichkeit, über die Geschichte und die Vergangenheit des Ortes nachzudenken. All dies 
hat dazu geführt, dass der gesamte Ort noch enger zusammengerückt ist und wir die Identität Langenar-
gens stärken konnten. Besonders in diesen Zeiten sind der Zusammenhalt und die Gemeinschaft von gro-
ßer Bedeutung. 

Daher möchten wir allen danken, die sich im Jubiläumsjahr 1250 Jahre Langenargen eingebracht haben. 
Vielen Dank an das ehrenamtliche Organisationsteam um Lothar Berger, Susanne Rodinger, Harald Thierer, 
Peter Gumbel, Norbert Steinmann und Achim Zodel, welches die gesamten Feierlichkeiten von der ersten 
Idee an mitgetragen und begleitet hat. 

Außerdem gilt ein großer Dank den Vereinen und allen Ehrenamtlichen, die sich weit über das übliche Maß 
hinaus engagiert haben. Ebenso danken wir dem Bauhof für die umfangreiche und gute Zusammenarbeit, 
die im Rahmen der gesamten Veranstaltungen geleistet wurde. Auch allen Langenargenerinnen und Lan-
genargenern möchten wir dafür danken, dass Sie gemeinsam mit uns gefeiert haben. 

Ein großes Dankeschön gilt den zahlreichen Sponsoren für die großzügige Unterstützung, welche die Um-
setzung des Festjahres in diesem Rahmen ermöglicht hat. 

Wer Langenargens Geschichte intensiver kennenlernen und nachlesen möchte, dem sei die neue Chronik 
empfohlen, die jüngst erschienen ist. Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich bei unserem Gemeindearchi-
var Herrn Fuchs und den Mitautorinnen und Mitautoren. 
  
Ole Münder
Bürgermeister 
  
Laura Schneider 
Kommissarische Leitung Amt für Tourismus, Kultur und Marketing 
  
Friederike Geissler 
Stellvertretende Leitung Amt für Tourismus, Kultur und Marketing  
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Allen Seniorinnen und Senioren,  
sowie allen Freunden und Gästen  

unserer SBS wünschen wir

ein frohes und gesegnetes  
Weihnachtsfest.

Für das kommende Jahr 2024  
Gesundheit, Glück und  

Gottes Segen.
Ihre Senioren-Begegnungs stätte 
Langenargen

Der geschäftsführende Beirat 
Reinhold Terwart   
Dr. Jörg Bart  
Edelgard Göpper 

Amtliche 
Bekanntmachungen

Hinweis: 
Die Bekanntmachung vom Zweckverband Wasserversorgung 
Unteres Schussental trägt den Stand vom 19.12.2023. Aktuelle 
Informationen zum Abkochgebot finden Sie auf der Homepage 
der Gemeinde unter https://www.langenargen.de/startseite so-
wie an den Anschlagkästen Rathaus, Bierkeller und Oberdorf. 

Bekanntmachung
Abkochgebot für Trinkwasser im Bereich der Wasserver-
sorgung Unteres Schussental (ZWUS), das Gemeindegebiet 
Langenargen sowie für Teile des Versorgungsgebietes des 
Zweckverbandes Haslach-Wasserversorgung

Aufgrund einer mikrobiologischen Verunreinigung empfehlen 
wir dringend das Abkochen von Trinkwasser, das für den 
menschlichen Verzehr vorgesehen ist, in folgenden Versor-
gungsgebieten:
• Gesamte Gemeinde Eriskirch
• Gemarkung Kehlen mit allen Teilorten der ehemaligen Ge-

meinde Kehlen (Buch, Reute, Kehlen, Sammletshofen, Siglis-
hofen, Lochbrücke, Gerbertshaus, Gunzenhaus, Sibratshaus, 
Schübelbeer und Sassen)

• Teilorte Kau, Bürgermoos, Hagenbuchen, Motzenhaus, 
Pfingstweid und Walchesreute im Bereich der Stadt Tettnang

• Gesamtes Gemeindegebiet Langenargen (Langenargen, 
Oberdorf, Bierkeller, Tuniswald, Schwedi und Mückle)

• Ortsteil Kochermühle der Gemeinde Kressbronn a. B.

ZV Haslach-Wasserversorgung
Es handelt sich um die gesamte Ausdehnung auf dem Gebiet der 
Gemarkung Tettnang- Langnau und Gemarkung Tettnang-Tan-
nau. Im Stadtgebiet Tettnang sind die Wohnplätze Baumgarten, 
Bechlingen, Bernau, Blumenrain, Brünnensweiler, Büchel, Dieg-
lishofen, Feurenmoos, Frohe Aussicht, Fünfehrlen, Gemertsweiler, 
Höll, Irrmannsberg, Kaltenberg, Missenhardt, Neuhäusle, Ober-
hof, Hoher Rain, Wagnerberg, Waldhub, Zimmerberg und auf 
der Gemarkung Meckenbeuren der Teilort Kratzerach betroffen.
Auf der Homepage des Zweckverbands ( www.haslach-wasser.
de )sind zwei Karten veröffentlicht, die das betroffene Gebiet 
darstellen.
Konkret bedeutet „für den menschlichen Verzehr“:
• zum Trinken sowie zur Zubereitung von Getränken
• zur Zubereitung von Nahrung, insbesondere für Säuglinge, 

Kleinkinder und Kranke
• zum Abwaschen von Salat, Gemüse und Obst
• zum Spülen von Gefäßen und Geräten, in denen Lebensmittel 

zubereitet oder aufbereitet werden
• zum Zähneputzen und zur Mundpflege
• für medizinische Zwecke (Reinigung von Wunden, Nasenspü-

len, etc.)
• zum Herstellten von Eiswürfeln zur Kühlung von Getränken

Wie wird abgekocht?
Einmal sprudelnd aufkochen, danach mindestens 10 Minuten 
abkühlen lassen. Handelsübliche Wasserkocher sind dafür ge-
eignet.
 
Für Wasser zu Reinigungszwecken, Trinkwasser für Haus-
tiere und Vieh sowie für die Toilettenspülung ist kein Abko-
chen nötig.
Auch die Körperpflege (Waschen, Duschen, Baden) kann mit nicht 
abgekochtem Wasser erfolgen, sofern, darauf geachtet wird, 
dass das Wasser nicht getrunken wird, bzw. auf offene Wunden 
gelangen kann.
Das Abkochgebot gilt so lange, bis die Verunreinigung beseitigt 
ist. Wir werden Sie darüber umgehend wieder informieren. Bitte 
achten Sie ggfs. auf Radiodurchsagen, die Veröffentlichungen 
auf den Homepages und bitte informieren Sie Nachbarn und 
Mitbewohner.
Bei den festgestellten Keimen handelt es sich nicht um Krank-
heitserreger, sondern um sogenannte Indikatorkeime. Da die 
Untersuchung auf Krankheitserreger wegen der zu großen Anzahl 
der in Frage kommenden Erreger nicht möglich ist, wurden vom 
Gesetzgeber Indikatorkeime (Escherichia coli und coliforme Kei-
me) festgelegt, die routinemäßig nachgewiesen werden können. 
Werden diese Keime nachgewiesen, muss davon ausgegangen 
werden, dass verunreinigtes Oberflächenwasser in die Versor-
gungsanlage gelangt ist. Es kann somit nicht ausgeschlossen wer-
den, das auch Krankheitserreger mit eingedrungen sind, deshalb 
wird aus Vorsorgegründen das Abkochgebot erlassen.

Für Rückfragen zum Versorgungsgebiet des ZWUS stehen wir 
Ihnen gerne während der Geschäftszeiten unter Tel. 07542/403-
251 oder unter info@zwus.de zur Verfügung.

Für Rückfragen das Versorgungsgebiet den Zweckverband Has-
lach-Wasserversorgung betreffend bitte Tel. 07528/920960 oder 
unter info@haslach-wasser.de Kontakt aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Wasserversorgungen Unteres Schussental 
Wasserwerk Langenargen
Zweckverband Haslach Wasserversorgung

(Plan siehe nächste Seite)

Amtlicher Teil
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In der Kommunikation mit der betroffenen Bevölkerung wurden 
bestimmte Fragen häufig gestellt, über welche wir einen kurzen 
Überblick geben möchten:
1. Was genau bedeutet „mikrobiologische Verunreinigung“?
	   Im Wasser des Brunnens „Obere Wiesen“ in Langenargen 

(nördlich des Ortes und der Bahnlinie gelegen) wurden mit 
Ergebnis vom 18.12.2023 coliforme Keime, Escherichia 
Coli und Enterokokken in geringer Konzentration festge-
stellt. Die Grenzwerte liegen bei diesen Keimen jedoch 
bei null, sodass ein Abkochgebot als Vorsichtsmaßnah-
me umgehend erforderlich war. Irrtümlich wurde im Radio 
gemeldet, dass das Wasser auch mit Viren belastet sei. 
Das ist falsch.

2. Gibt es gesundheitliche Risiken?
	   Die genannten Keime sind in allen Oberflächengewäs-

sern – auch in Badeseen, die wir im Sommer gerne auf-
suchen – in teilweise höheren Konzentration enthalten. 
Bei den festgestellten Keimen handelt es sich nicht um 
Krankheitserreger, sondern um sogenannte Indikator-
keime. Da die Untersuchung auf Krankheitserreger wegen 
der zu großen Anzahl der in Frage kommenden Erreger 
nicht möglich ist, wurden vom Gesetzgeber Indikator-
keime (Escherichia coli und coliforme Keime) festgelegt, 
die routinemäßig nachgewiesen werden können. Werden 
diese Keime nachgewiesen, muss davon ausgegangen 
werden, dass verunreinigtes Oberflächenwasser in die 
Versorgungsanlage gelangt ist. Es kann somit nicht aus-
geschlossen werden, das auch Krankheitserreger mit 
eingedrungen sind, deshalb wird aus Vorsorgegründen 
das Abkochgebot erlassen.

   Personen, die sich krank fühlen, sollten dies medizinisch 
abklären lassen und ihren Hausarzt ggfs. über das Ab-
kochgebot informieren. Ansteckende Magen- Darmer-
krankungen sind aber unabhängig von der mikrobiologi-
schen Verunreinigung im Trinkwasser ein derzeit typisches 
und verbreitetes Krankheitsbild.

3. Wie gehe ich mit meinen Haustieren um?
	   Das Wasser kann aufgrund der geringen Keimkonzent-

ration ohne Abkochen den Tieren gegeben werden. Dies 
gilt auch für Aquarien. Aktuell wurde das Wasser nicht 
gechlort. Sollte dies notwendig werden, informieren wir 
darüber gesondert.

4.  Wieso ist das betroffene Gebiet relativ groß bzw. warum 
sind mehrere Versorger betroffen?

	   Der Brunnen „Obere Wiesen“ ist der leistungsfähigste 
Grundwasserbrunnen der Region. Daher beziehen viele 
Menschen aus mehreren Versorgungsgebieten ganz oder 
teilweise von dort ihr Trinkwasser, so etwa im Bereich 
des ZWUS, des Gemeindegebietes Langenargen und im 
westlichen Teil des Gebietes des Zweckverbandes Has-
lach-Wasserversorgung.

5. Was wurde als Sofortmaßnahme veranlasst?
	   Unmittelbar nach Bekanntwerden der Verunreinigung am 

18.12.2023 im Rahmen der regelmäßigen Beprobung wur-
de der Brunnen „Obere Wiesen“ vom Netz genommen. 
Dank des technischen Verbundes mit unseren Nachbar-
wasserversorgungen und deren Brunnen konnten wir voll-
ständig auf unbelastete Brunnen zurückgreifen, die das 
gewonnene Grundwasser seit 18.12.2023 ins betroffene 
Netz einspeisen.



Freitag, 22. Dezember 2023  5MONTFORT BOTE

   Überall im betroffenen Netzgebiet werden nun laufend 
Proben gezogen.

6. Wie lange ist mit dem Abkochgebot zu rechnen?
	   Diese Frage lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht be-

antworten. Alle Netzproben im betroffenen Bereich müs-
sen bezüglich der genannten Keime „null“ aufweisen; die 
Vorgaben sind hier sehr streng und es muss jedes Risiko 
ausgeschlossen werden können.

7.  Lässt sich zur Ursache der Verunreinigung des Grund-
wassers im Brunnen „Obere Wiesen“ etwas sagen?

	   Mit den Untersuchungen hierzu wurden bereits am 
18.12.2023 begonnen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist 
davon auszugehen, dass Oberflächenwasser ins Grund-
wasser eingesickert ist (wie oben bereits ausgeführt, ent-
hält Oberflächenwasser praktisch immer die genannten 
Keime). Dies kann mit den langandauernden Niederschlä-
gen in den zurückliegenden Wochen zusammenhängen.

8.  Warum sind die Teilorte Meckenbeuren, Brochenzell, 
Liebenau und das Kernstadtgebiet in Tettnang nicht be-
troffen?

	   Die Kernstadt Tettnang wird hauptsächlich von den nicht 
betroffenen Riedquellen versorgt. Wird Wasser vom Brun-
nen „Obere Wiesen“ mit zugespeist, so wird dieses über 
eine Ultraviolett-Anlage desinfiziert und mögliche Keime 
abgetötet. Die Teilorte Meckenbeuren und Brochenzell 
beziehen ihr Wasser ausschließlich aus der Quelle Müh-
lebach bei Liebenau, die von der Verunreinigung nicht be-
troffen ist. Liebenau und Umgebung beziehen ihr Wasser 
größtenteils aus dem Brunnen Mühlebach, der ebenfalls 
nicht betroffen ist.

9.  Die erste Mitteilung am frühen Nachmittag des 18.12.2023 
enthielt weder Datum noch Logo. Daher wurde von vielen 
Betroffenen zunächst eine Falschmeldung („fake news“) 
vermutet. Was war die Ursache?

	   Zunächst mussten wir uns in enger Absprache mit dem 
Gesundheitsamt einen Überblick verschaffen, welche Ver-
sorgungsbereiche genau von der Verunreinigung betroffen 
sind und wo ein Abkochgebot ausgesprochen werden 
musste. Parallel dazu wurde bereits kurz nach Mittag der 
Erstentwurf der Bekanntmachung verfasst und mit den 
Partnern der betroffenen Versorgungsbetriebe abgestimmt. 
Leider wurde der Entwurf ohne Logo und Datum verse-
hentlich ins soziale Netzwerk gegeben. Dies hat für einige 
Verunsicherung bezüglich des Wahrheitsgehaltes gesorgt.

10. Wie läuft die weitere Kommunikation?
	   Wir betroffenen Versorger befinden uns in enger Abstim-

mung mit dem Gesundheitsamt. Bitte beachten Sie wei-
terhin die Veröffentlichungen auf unseren Homepages, 
der Presse und Social Media. Dort werden wir auch über 
ein (hoffentlich baldiges) Aufheben des Abkochgebotes 
berichten. Je nach Probeergebnissen ist auch damit zu 
rechnen, dass ein Abkochgebot teilweise aufgehoben 
wird, auch darüber werden wir unverzüglich berichten.

Für Rückfragen zum Versorgungsgebiet des ZWUS stehen wir 
Ihnen gerne während der Geschäftszeiten unter Tel. 07542/403-
251 oder unter info@zwus.de zur Verfügung.

Für Rückfragen das Versorgungsgebiet den Zweckverband Has-
lach-Wasserversorgung betreffend bitte Tel. 07528/920960 oder 
unter info@haslach-wasser.de Kontakt aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Wasserversorgungen Unteres Schussental 
Wasserwerk Langenargen
Zweckverband Haslach Wasserversorgung

Öffentliche Zustellung gemäß § 11  
Landesverwaltungszustellungsgesetz (LVwZG) 
Gemäß § 11 (LVwZG) i. V. m. § 122 der Abgabenordnung (AO) 
sowie § 3 Abs. 3 Ziffer 5. Kommunalabgabengesetz (KAG) und § 
1 der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
der Gemeinde Langenargen wird folgendes Dokument 

Zustellende Behörde: Gemeindeverwaltung Langenargen 
Zustellungsadressat: Zeray GmbH 
Letzte bekannte Anschrift: Eisenbahnstr. 23, 88085 Langenargen 
Datum des Dokumentes: 01.12.2023 
Kassenzeichen:  1014645-0200-001 

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht 
zu erreichen ist. Die öffentliche Zustellung erfolgt durch Veröffent-
lichung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Langenargen. 

Das Dokument liegt im Gebäude Obere Seestr. 1, Zimmer 24, 
88085 Langenargen für den Empfänger aus und kann dort vom 
Empfänger eingesehen werden. 

Nach § 11 LVwZG gilt das Dokument als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekannt machung der Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind. Durch die öffentliche Zustellung können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. 
  
Langenargen, den 18.12.2023 
  
gez. 
Kollmuß 
Gemeindeamtfrau
 

Einzelanordnung des  
Regierungspräsidiums Tübingen 

vom 13. Dezember 2023, Az.: RPT0330-9220-3/5, 
zur Durchführung von Beschlüssen der 

Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz  
für die Bodenseefischerei (IBKF) 

über die Ausübung der Fischerei im 

Bodensee-Obersee 
  

I. 
Das Regierungspräsidium Tübingen ordnet gemäß § 25 Abs. 2 
der Bodenseefischereiverordnung (BodFischVO) vom 18. Dezem-
ber 1997 (GBl. 1998, 32), zuletzt geändert durch Verordnung vom  
17. Januar 2023 (GBl. S. 49), an: 
  
1.   § 2 Absatz 1 Nummer 2 BodFischVO wird wie folgt geändert: 
 2.  auf dem außerhalb der Halde gelegenen Teil des Boden-

sees (hoher See) mit Schwebsätzen, Spannsätzen, Groß-
fischsätzen, Bodennetzen, Reusen und Legschnüren, 

  
2. § 5 Absatz 1 BodFischVO wird wie folgt geändert: 
 ( 4) Ein Patentinhaber darf im verankerten Schwebsatz in 

der Zeit vom 10. Januar, 12.00 Uhr, bis 30. April, 12.00 Uhr, 
höchstens drei Netze mit 40 – 44 mm Maschenweite verwen-
den. Diese sind zu einem Satz zu verbinden und an beiden 
Enden zu verankern. Verankerte Schwebsätze dürfen an 
Sonntagen nicht gehoben werden. Zwischen verankerten 
Schwebsätzen sowie zu Spann- und Großfischsätzen ist ein 
Abstand von mindestens 200 m einzuhalten. 

  
3. § 5 Absätze 2 und 5 BodFischVO werden außer Kraft gesetzt. 

Der Einsatz freitreibender Schwebnetze ist ganzjährig unter-
sagt. Ausgenommen ist der Laichfischfang auf Blaufelchen. 

  
4. § 5 Absatz 6 BodFischVO wird wie folgt geändert: 
  (6) Abweichend von Absatz 1 dürfen Alterspatentinhaber bis 

zur Vollendung des 80. Lebensjahres nur ein Netz mit 40 – 44 
mm Maschenweite verwenden. 



Freitag, 22. Dezember 2023  6MONTFORT BOTE

5. § 6 Absatz 1 Nummer 1 BodFischVO wird wie folgt geändert: 
 1.  Maschenweite 40 – 44 mm für monofile Netze und 38 – 44 

mm für multimonofile Netze, 
  
6. § 6 Absätze 2 bis 4 BodFischVO werden wie folgt geändert: 
  (2) Spannsätze dürfen vom 10. Januar, 12.00 Uhr, bis 15. Ok-

tober, 12.00 Uhr, verwendet werden; vom 1. April, 12.00 Uhr, 
bis 31. Mai, 12.00 Uhr nur ohne Gefährdung ausgewiesener 
Zanderlaichplätze. 

 (3) Spannsätze 
 1.  dürfen vom 10. Januar, 12.00 Uhr, bis 31. März, 12.00 Uhr, 

an Sonn- und Feiertagen nicht gehoben werden, 
 2.  müssen vom 11. Mai bis 15. Oktober täglich kontrolliert 

werden, 
 3.  müssen vom 11. Mai bis 15. Oktober an Samstagen bis 

spätestens 12.00 Uhr und an Werktagen vor Feiertagen bis 
spätestens 18.00 Uhr gehoben sein, 

 4.  dürfen vom 11. Mai bis 15. Oktober an Sonn- und Feierta-
gen erst ab 17.00 Uhr gesetzt werden. 

 (4) Der Spannsatz ist an beiden Enden zu verankern. Inhaber 
von Hochseefischereipatenten, Ausbildungsfischereipatenten 
oder zusätzlichen Fischereipatenten müssen ihn so setzen, 
dass sich mindestens ein Satzende auf der Halde befindet. 
Inhaber von Halden- oder Altersfischereipatent müssen beide 
Satzenden auf der Halde setzen. Zu anderen Spannsätzen, 
Großfischsätzen und verankerten Schwebsätzen ist ein Ab-
stand von mindestens 200 m einzuhalten. 

  
7.  § 7 Absatz 1 Satz 1 BodFischVO wird wie folgt geändert: 
 (1) Ein Patentinhaber darf vom 31. Januar bis 31. März gleich-

zeitig höchstens drei und vom 1. April bis 15. Juli gleichzeitig 
höchstens vier Netze verwenden, die zu einem Satz (Groß-
fischsatz) zu verbinden sind. 

  
8. § 8 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b BodFischVO wird wie 

folgt geändert: 
 b)  für den Fang von Rotaugen (Rotaugennetze) 
 Vom 10. Januar, 12 Uhr, bis 20. April, 12.00 Uhr:
 40 – 44 mm monofil oder 38 – 44 mm multimonofil 
 Vom 10. Mai, 12 Uhr, bis 15. Oktober, 12.00 Uhr:
 38 – 44 mm monofil oder multimonofil 
  
9.  § 8 Absatz 2 Nummern 1 und 2 BodFischVO werden wie folgt 

geändert: 
 1.  Vom 10. Januar, 12.00 Uhr, bis einschließlich 9. Februar 

sechs Rotaugennetze, 
 2.   vom 10. Februar bis 20. April, 12.00 Uhr, und vom 10. Mai, 

12.00 Uhr, bis 15. Oktober, 12.00 Uhr, sechs Barsch- und 
sechs Rotaugennetze; vom 15. Oktober, 12.00 Uhr, bis 14. 
November sechs Barschnetze, 

  
10.  § 8 Absatz 3 Nummer 5 BodFischVO wird wie folgt geändert: 
 5.  nach Ende der Barschschonzeit dürfen Barschnetze bis 30. 

September und monofile Rotaugennetze bis 15. Oktober 
maximal bis zu einer Wassertiefe von 20 m gesetzt werden. 

  
11.  § 8 Absatz 4 BodFischVO wird außer Kraft gesetzt. 
  
12.  § 12 Absatz 2 BodFischVO wird wie folgt geändert: 
 (2) Ein Fischer darf mit Ausnahme des Fischfangs mit der He-

gene und der Schleppfischerei gleichzeitig höchstens zwei 
Angelgeräte, neben der Hegene jedoch kein weiteres Angel-
gerät verwenden. Bei der Ausübung der Angelfischerei vom 
Boot aus muss an Angeln mit mehr als einer Anbissstelle die 
Hakenweite an Einzelhaken mindestens 6 mm betragen. 

  
13.  § 16 Absatz 1 BodFischVO wird hinsichtlich der Schonbe-

stimmungen für Felchen wie folgt geändert: 
 Fischart   Schonzeit
 ___________________________________________

 Alle Felchenarten  ganzjährig
  

14.  § 16 Absatz 6 BodFischVO wird wie folgt geändert: 
 (6) Ein Fischer darf mit den für die Angelfischerei zugelassenen 

Fanggeräten je Tag höchstens 30 Barsche und fünf Seesaib-
linge fangen. In der Zeit vom 10. Mai bis 15. September sind 
nur Barsche über 13 cm Körperlänge, in der übrigen Zeit 
alle Barsche anzulanden. Seesaiblinge sind außerhalb ihrer 
Schonzeit anzulanden. 

  
15.  § 18 Satz 1 BodFischVO wird wie folgt geändert: 
 Als Beifang sind untermaßige Fische, Seeforellen in Spann-

sätzen sowie während der Schonzeit gefangene Fische an-
zusehen. 

  
16.  Die übrigen Bestimmungen der BodFischVO bleiben unbe-

rührt. 
  
17.  Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft und gilt 

bis zur einer Änderung der Beschlüsse der Internationalen 
Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) 
oder einer Änderung der BodFischVO, längstens jedoch bis 
zum 31. Dezember 2024. 

  
  

III. 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Sigmaringen, 
Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen erhoben werden. 

gez. Dußling
Regierungspräsidium Tübingen, Fischereibehörde 

Gemeindenachrichten

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Langenargen, Oberdorf 
und Bierkeller-Waldeck, 
  
es ist mir wichtig, Ihre Anliegen kennen zu lernen und mit Ihnen 
ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie mit mir über ein Thema 
sprechen möchten, kommen Sie zur Terminvereinbarung auf 
meine Kollegin, Frau Meike Hele, unter der Telefonnummer 
07543/9330-13 oder per Mail unter hele@langenargen.de, zu. 
Wir richten auch gern eine digitale Sprechstunde ein. Ich freue 
mich auf unseren Austausch! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

Ole Münder 

Haus-Notruf 
Viele wollen möglichst lange in der häuslichen Umgebung woh-
nen - trotz Alter, Krankheit oder Beeinträchtigung. 
Ein Haus-Notruf bietet in den eigenen vier Wänden Sicherheit und 
Service. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. 
Die Anlaufstelle für Senioren der Gemeinde Langenargen organ-
siert in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz dazu eine 
Info-Veranstaltung am 
Donnerstag, 11. Januar 
um 15 Uhr 
in der Seniorenwohnanlage Mühlengärten, 
Eugen-Kauffmann-Straße 2. 
Fragen beantwortet das Seniorenbüro, Tel.: 07543 – 499028. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Eingeladen sind alle Interessierten aus der Gemeinde. 
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Auslandsaufenthalt in Irland  
Bericht von Milena Bayar, Auszubildende der Gemeindever-
waltung 
Über das Erasmus+ Programm, welches von der Berufsschule 
angeboten wird und mit der Unterstützung meines Ausbilders 
Herrn Bitzer sowie Herrn Bürgermeister Ole Münder durfte ich 
dieses Jahr im Oktober meinen dreiwöchigen Auslandsaufenthalt 
für ein Praktikum im Rahmen der Ausbildung zur Verwaltungs-
fachangestellten antreten. 

Temple Bar Pub

Am Freitag, den 20.10.2023 ging der Flug für mich und weitere 
Schüler der Humpis-Schule Ravensburg von München nach Dub-
lin (Irland). Dort angekommen wurde ich gemeinsam mit meinen 
Mitbewohnerinnen nach Swords zu unserer Gastfamilie gefahren, 
bei der wir für die nächsten drei Wochen wohnen durften. 
In den folgenden Wochen habe ich ein Praktikum im Blumenge-
schäft „Ginkgo Florists“ absolvieren und alles Wichtige über die 
Floristik lernen dürfen. Meine Chefin und ihr Team haben mich 
gelehrt, wie Blumensträuße für jegliche Anlässe richtig gebun-
den werden und wie man schöne Gestecke herstellt. Nach ei-
ner kurzen Einarbeitungszeit durfte ich diesen Aufgaben dann 
selbstständig nach eigenen Vorstellungen und den Wünschen 
der Kunden nachgehen. 
An den Wochenenden haben wir Dublins Sehenswürdigkeiten wie 
die National Gallery of Ireland, den bekannten Temple Bar Pub 
und viele weitere Attraktionen erkundet. Da das Wetter in den drei 
Wochen unseres Aufenthaltes für die irischen Verhältnisse sehr 
gut war, haben wir außerdem einen gemütlichen Wandertag an 
dem Howth Cliff Walk eingelegt. 
Außerdem wurden an zwei Tagen Ausflüge von anderen Auszu-
bildenden der Berufsschule organisiert. Hier lag der Fokus auf 
der Historie und Kultur Irlands. Bei dem ersten Ausflug wurden 
wir in die Zeit der Wikinger zurückversetzt und haben im Rah-
men der Geschichte an einer Stadtrundfahrt und einer Führung 
durch das „Dublinia Viking Museum“ teilgenommen. Der letzte 
Ausflug zum Abschluss unseres Auslandaufenthaltes führte uns 
zum bekannten Trinity College mit einer interessanten Führung 
über das Gelände und zu einem Whisky tasting ins „Irish Whiskey 
Museum“. Abends führte uns dann noch ein Guide im Rahmen 
einer Dark Dublin Guided Walking Tour durch die Innenstadt und 
berichtete uns lebhaft aus der schaurigen Geschichte Dublins. 
Früh am Morgen des 10.11.2023 hieß es für uns dann „Slán Ire-
land“, denn es ging wieder zurück nach Deutschland, wo unsere 
Familien und der Alltag auf uns warteten. 

 

Neuerscheinung:  
Chronik 1250 Jahre Langenargen 
 

■  Sammelbandwerk von 12 Autorinnen und Autoren  

■  360 Seiten im A4-Großformat – Preis € 25.- 

■ Reichhaltig bebildert – zahlreiche Erstveröffentlichungen  

■ Verkauf im Bürgerservice Plus und in der Tourist-Information 

■ Postversand zzgl. € 12.- unter Angabe der Lieferadresse über 
maidl@langenargen.de – Tel. +49 (0)7543 933018 
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National Gallery of Ireland

Zurückblickend war es für mich eine wirklich beeindruckende Zeit 
voll toller und wichtiger Erfahrungen, welche ich auf keinen Fall 
missen möchte. Ich habe mich sprachlich und persönlich wei-
terentwickeln können und bin nun eine Erfahrung für das Leben 
und viele schöne Erinnerungen reicher. 
An der Stelle möchte ich mich auch nochmals ganz herzlich bei 
Herrn Bitzer und Herrn Münder bedanken, die mich ohne zu Zö-
gern bei meiner Teilnahme an dem Erasmus+ Programm unter-
stützt und mir diese Erfahrung ermöglicht haben. Ich weiß Ihre 
Unterstützung sehr zu schätzen!

Baby-Musikgartenkurse in der  
Musikschule Langenargen 
Ab Donnerstag, 11. Januar 2024 startet wieder eine neue Staf-
fel der beliebten Baby-Musikgartenkurse an der Musikschule 
Langenargen unter Leitung von Anita Zimmermann. Aktuell sind 
noch Plätze frei. 
In diesen Kursen wird auf spielerische Art und Weise mit Tönen, 
Klängen, Rhythmen und Geräuschen die Sinneswahrnehmung 
und Konzentration sowie die Entwicklung der Musikalität im zar-
ten Kindesalter gefördert und geweckt. Ganz ohne Leistungs-
druck werden die Kinder so mit Ihren Begleitpersonen an die 
Musik herangeführt und sind eingeladen die Stunde musikalisch 
mitzugestalten. 
Die Kurse finden jeweils donnerstags statt um: 
• 09.00 Uhr   Musikgarten Jahrgang 2023
• 09.45 Uhr   Musikgarten Jahrgang 2021/22
• 10.30 Uhr  Musikgarten Jahrgang 2022
Weitere Kurse sind möglich bei genügend Teilnehmerzahlen. An-
meldungen bitte direkt via E-Mail an zimmermann.anita@gmx.de 
oder telefonisch unter 0152 - 02721373. 
Weitere Fragen können gerne an die Musikschulleitung unter 
07543 – 931812 oder an musikschule@langenargen.de gerich-
tet werden.   

Verwaltungszentrum Oberdorf  
schließt zwischen Weihnachten und Neujahr 
Das Verwaltungszentrum des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Eriskirch-Kressbronn a. B.-Langenargen in der Tettnanger Stra-
ße 17, 88085 Langenargen bleibt von Mittwoch, 27.12.2023 bis 
Freitag, 30.12.2023 geschlossen. Danach gelten wieder die üb-
lichen Öffnungszeiten. Der Gemeindeverwaltungsverband bittet 
um Beachtung und bedankt sich für Ihr Verständnis!
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19.01.2024:  (1) Open Day rund ums Gründen 
       ZF Campus der Zeppelin Universität, Fallenbrunnen 3, 88045 Friedrichshafen 
       – kkoosstteennffrreeii 
 
21.02.2024:  (2) Businessplan – wofür und wie? 
       Online (WebEx) – kkoosstteennffrreeii 
 
20.03.2024:  (3) Markt- und Kundenanalyse – wie Sie Ihre Geschäftsidee im Markt 
       richtig platzieren – Online (WebEx) – kkoosstteennffrreeii 
 
10.04.2024: (4) Recht & Steuern – welche Rechtsform ist die richtige für Ihr Unternehmen? 
       Online (WebEx) – kkoosstteennffrreeii   
 
07.05.2024: (5) Finanzen & Liquidität – Investitions- und Liquiditätsplanung 
       Online (WebEx) – kkoosstteennffrreeii    
 
12.06.2024: (6) Social Media für Gründungen 
       Online (WebEx) – kkoosstteennffrreeii  
        
Veranstalter:  Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH 
WWeeiitteerree  IInnffoorrmmaattiioonneenn  uunndd  kkoosstteennffrreeiiee  AAnnmmeelldduunngg::    
wwff--bbooddeennsseeeekkrreeiiss..ddee//nneewwss--eevveennttss//vveerraannssttaallttuunnggeenn// 

 

Kostenfreie Seminarreihe  
für Existenzgründende in 2024 
Sechsteiliger GründungsKompass Bodensee startet im Ja-
nuar  
Bodenseekreis – Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis 
GmbH (WFB) bietet in der ersten Hälfte des neuen Jahres eine 
kostenfreie, sechsteilige Seminarreihe für Gründungsinteres-
sierte an. Der Auftakt zur Reihe findet Ende Januar als „Open 
Day rund ums Gründen“ am Campus der Zeppelin Universität 
in Friedrichshafen statt. Die folgenden fünf Termine werden 
einmal im Monat online angeboten und beschäftigen sich 
mit den Themen Businessplan, Markt- und Kundenanalyse, 
Rechtsformen und Steuern, Finanzierung und Liquidität so-
wie Social Media. Die angebotenen Seminare sind kostenfrei. 
Eine Anmeldung ist erforderlich unter wf-bodenseekreis.de/
news-events/veranstaltungen. 
GründungsKompass Bodensee 2024 
Orientierung auf dem Weg in die Selbstständigkeit 
19.01.2024: (1) Open Day rund ums Gründen 
  ZF Campus der Zeppelin Universität, Fallenbrunnen 

3, 88045 Friedrichshafen– kostenfrei 
21.02.2024: (2) Businessplan – wofür und wie? 
 Online (WebEx) – kostenfrei 
20.03.2024: ( 3) Markt- und Kundenanalyse – wie Sie Ihre Ge-

schäftsidee im Markt richtig platzieren – Online 
(WebEx) – kostenfrei 

10.04.2024:  (4) Recht & Steuern – welche Rechtsform ist die 
richtige für Ihr Unternehmen? 

 Online (WebEx) – kostenfrei  
07.05.2024:  (5) Finanzen & Liquidität – Investitions- und Liqui-

ditätsplanung 
 Online (WebEx) – kostenfrei  
12.06.2024: (6) Social Media für Gründungen 
 Online (WebEx) – kostenfrei 
Veranstalter: Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH 

Weitere Informationen und kostenfreie Anmeldung: 
wf-bodenseekreis.de/news-events/veranstaltungen/  

 

Aus dem Gemeinderat

Bericht aus der öffentlichen Sitzung   
des Gemeinderats vom 11. Dezember 2023 
 
Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 
  
1. Tätigkeitsbericht der Schulsozialarbeiterin über das ver-
gangene Schuljahr 2022/2023 
Der Gemeinderat nahm den Bericht der Schulsozialarbeiterin 
zur Kenntnis. 
  
2. Noliplatz - Anerkennung der überarbeiteten Entwurfspla-
nung 
Die überarbeitete Entwurfsplanung wurde bei zwei Gegenstimmen 
(GRätin Köhle, GRätin Porstner) vom Gemeinderat in der Weise 
anerkannt, als dass das gesamte Gebäude gespiegelt wird. Die 
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Verwaltung beauftragt den Architekten, den Bauantrag einzurei-
chen. Es werden Mittel übertragen von Gemeinde I-5460-002 
45.000 € in den Eigenbetrieb Fremdenverkehr zu I-9300-003 so-
wie 20.000 € aus Mehrerträgen Pacht bei Park- und Ufer. Dies 
wurde einstimmig vom Gremium beschlossen. 
  
3. Sanierung Retentionsbodenfilterbecken des Gewerbege-
bietes „Krumme Jauchert“ 
Vorstellung Sanierungskonzept, Weiterentwicklung und An-
trag wasserrechtliche Genehmigung 
Der Gemeinderat erkennte das Sanierungskonzept für den Reten-
tionsbodenfilter der SWECO GmbH – Balingen an und beauftragte 
das Büro SWECO GmbH mit der Entwurfsplanung und der wei-
teren Begleitung der Sanierung. Die Verwaltung wurde beauftragt 
die wasserrechtliche Genehmigung für die Versickerungsanlage 
zu beantragen und zu erwirken sowie die Maßnahme im darge-
stellten Kostenrahmen weiterzuentwickeln und auszuschreiben. 
Erforderliche Vergaben der Baumaßnahme werden dem Gremium 
zur Entscheidung vorgelegt. 
  
4. Entwicklungskonzept für den Friedhof Langenargen 
vierter Bauabschnitt - Erweiterung der Urnengräber - Vor-
stellung der Maßnahme (3 Varianten), Festlegung der Aus-
führungen 
Der Gemeinderat nahm einstimmig das Entwicklungskonzept 
für den Friedhof Langenargen zur Kenntnis und erkennte die 
Vorplanungen des Planungsbüros 365° Freiraum + Umwelt aus 
Überlingen an. Bei einer Enthaltung (GRätin K. Brugger) und zwei 
Gegenstimmen (GR Hanser, GRätin Köhle) legte das Gremium 
bei der Umgestaltung des Grabfeldes E die Variante C fest. Das 
Planungsbüro 365° wurde einstimmig mit der weiteren Planung 
und Erstellung eines Entwurfes mit Kostenberechnung beauftragt. 
5. Schloss Montfort - Bauabschnitt 2, Sanierung Fenster und 
Oberflächen, Baubeschluss und Vergaben 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Bauabschnitt II, Sa-
nierung Fenster und Oberflächen durchzuführen. Die Fenstersa-
nierung wurde bei einer Enthaltung (GR Dr. Ziebart) entsprechend 
dem Vergabevorschlag des Architekten Albrecht Weber, Lan-
genargen, an die Fa. Frei, Kißlegg mit einer Auftragssumme von 
704.902,00€ netto vergeben. Die Sanierung der Oberflächen im 
Bereich der Fenster wurde einstimmig an die Restauratorin Ka-
rin Krüger, Aalen, mit einer Auftragssumme von 57.998,00€ net-
to vergeben und der Architekt Albrecht Weber, Langenargen, mit 
der weiteren Betreuung der Sanierungsmaßnahmen beauftragt. 
 
6. Resolution Bürokratie für Kommunen 
Die Gemeinde Langenargen vertreten durch den Bürgermeister 
und den gesamten Gemeinderat schloss sich vollständig den 
Inhalten der Unterzeichner an und erwarten von Bund und Land 
entschlossenes Handeln, der Bürokratie mutig und konsequent 
entgegen zu treten, um diesem Staat insgesamt wieder die not-
wendige Bewegungsfreiheit zu geben. 
 
7. Bauvorhaben FV Langenargen zum Umbau eines Allwet-
terplatzes in einen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage im 
Sportzentrum Langenargen - Gewährung eines Zuschusses 
Der Gemeinderat nahm das Vorhaben des Fußballvereins Lan-
genargen e.V. zum Umbau des Allwetterplatzes im Sportzentrum 
in einen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage am Hauptplatz sowie 
die Finanzierung des Kunstrasenplatzes zur Kenntnis. Die im Haus-
haltsplan 2023 geplanten Mittel können bewirtschaftet werden. In 
den Entwurf des Haushaltplans 2024 ist ein weiterer Kostenansatz 
in Höhe von 150.000 € einzustellen. Zur Mitfinanzierung sind im 
Einnahmebereich 80.000 € einzustellen. Der Gemeindeanteil be-
trägt somit saldiert 170.000 €. Dem FV Langenargen ist eine Zusa-
ge zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme, die dieser gegenüber 
dem WLSB vorlegen kann, auszustellen. Mit dem FV Langenargen 
ist ein Pachtvertrag über die Fläche des künftigen Kunstrasenfel-
des abzuschließen, der eine Dauer von 25 Jahren umfasst. Dies 
ist dem FV Langenargen schriftlich für den Antrag an den WLSB 
zuzusichern. Die Verpachtung der derzeitigen Fläche des Allwet-
terplatzes an den TV 02 Langenargen ist aufzuheben. 
 

8. Geplante Zusammenführung von Komm.Pakt.Net und der 
OEW Breitband GmbH 
Der Bürgermeister wurde ermächtigt, im Verwaltungsrat von 
Komm.Pakt.Net KAöR (Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts) 
für die Auflösung der Kommunalanstalt zu stimmen. Vorbehaltlich 
der Auflösung von Komm.Pakt.Net KAöR wurde der Bürgermeis-
ter in Bezug auf die bestehenden Pachtverträge zwischen den 
einzelnen Kommunen / Landkreisen und Komm.Pakt.Net KAöR 
ermächtigt, im Verwaltungsrat von Komm.Pakt.Net KAöR für den 
Abschluss von Überleitungsverträgen eben dieser Pachtverträge 
mit der OEW Breitband GmbH zu stimmen. Dies gilt unter dem 
Vorbehalt, dass die Kommune oder der Landkreis eine Über-
tragung der Aufgaben auf ihrem Gebiet auf die OEW Breitband 
GmbH wünscht. Vorbehaltlich der Auflösung von Komm.Pakt.
Net KAöR wurde der Bürgermeister ermächtigt, im Verwaltungs-
rat von Komm.Pakt.Net für die Fälle, in denen Kommunen oder 
der Landkreis einer Überleitung des Pachtvertrages auf die OEW 
Breitband GmbH zugestimmt haben, einer Überleitung der zuge-
hörigen Netzbetriebsverträge von Komm.Pakt.Net KAöR auf die 
OEW Breitband GmbH zuzustimmen. Vorbehaltlich der Auflösung 
von Komm.Pakt.Net KAöR wurde der Bürgermeister weiter er-
mächtigt, im Verwaltungsrat für den Abschluss von Aufhebungs-
verträgen bezüglich der jeweiligen Pachtverträge von Komm.Pakt.
Net KAöR mit den Kommunen oder Landkreisen zu stimmen, die 
keine Überleitung des Pachtvertrags von Komm.Pakt.Net KAöR 
auf die OEW Breitband GmbH wünschen. Vorbehaltlich der Auflö-
sung von Komm.Pakt.Net KAöR wurde der Landrat/Bürgermeister 
ermächtigt, im Verwaltungsrat von Komm.Pakt.Net für die Fälle, 
in denen die Kommunen oder der Landkreis eine Auflösung der 
jeweiligen Pachtverträge mit Komm.Pakt.Net KAöR wünschen, 
der Überleitung der zugehörigen Netzbetriebsverträge auf die 
jeweilige Kommune oder den jeweiligen Landkreis zuzustimmen. 

9. Verlängerung der Dienstleistungskonzession Strandbad 
Langenargen 
Die Gemeinde Langenargen wird auch zukünftig ein hochwertiges, 
öffentliches Badeangebot durch Strandbad und Schwimmhalle an-
bieten. Beide Einrichtungen verbleiben im gemeindlichem Eigentum 
und Verantwortung. Der Gemeinderat stimmte der Verlängerung 
des Dienstleistungskonzessionsvertrages an die Firma PVM Service 
UG aus Illmensee, ab dem Jahr 2024 zu. Die Option, den Vertrag 
um ein Jahr zu verlängern wurde hiermit genutzt. Es besteht die 
Möglichkeit, den Vertrag 2025 erneut um ein Jahr zu verlängern. 
Es entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 378.308 Euro 
pro Jahr abzüglich geschätzter Entgelte von rund 70.000 Euro. Der 
Gemeinderat stimmte der Regelung, dass die Eintrittsgelder des 
Strandbades beim Konzessionär verbleiben sollen, zu. Es wurde 
durch die Gemeinde Langenargen eine Pacht in Höhe von 85.000 
Euro erhoben. Sofern die Eintrittsgelder unter 65.000 Euro liegen 
sollten, gewährt die Gemeinde Langenargen an den Konzessio-
när einen Betriebskostenzuschuss in Höhe des Differenzbetrages. 
Sollten die Einnahmen zwischen 65.000 und 85.000 Euro liegen, 
prüft der Konzessionär die betriebswirtschaftliche Auskömmlich-
keit. Sollte dies durch Nachweis des Konzessionärs nicht gegeben 
sein, gewährt die Gemeinde Langenargen einen Zuschuss in Höhe 
des Differenzbetrages zu 85.000 Euro. Der Gemeinderat stimm-
te der Übernahme der Betriebsaufsicht während der öffentlichen 
Badezeiten und der Reinigung während dieser Badezeiten in der 
Schwimmhalle Langenargen durch die Firma PVM Service UG, Ill-
mensee zu einem Angebotspreis von 24.500 Euro (netto)/Jahr zu. 
Der Gemeinderat stimmte der ganzjährigen, möglichst durchgehen-
den Öffnung, der Bäderbetriebe der Gemeinde Langenargen zu. Er 
beschloss, dass im Anschluss an das Ende der Strandbadsaison 
die Schwimmhallensaison beginnen soll und umgekehrt. Dadurch 
entstehen für den Badebetrieb in der Schwimmhalle höhere Kosten 
(z.B. Energie). Gleichzeitig bleibt die Schwimmhalle während den 
Ferienzeiten geöffnet. Der Gemeinderat stimmte der Überlassung 
der Mietwohnung im Strandbadgebäude zu. Die Miete für diese 
Wohnung ist im Pachtpreis enthalten. Sie beträgt 837,81 €/Mo-
nat. Vom Kostenträger Strandbad und Lehrschwimmbecken sind 
entsprechende haushaltsinterne Verrechnungen vorzunehmen. 
Die Verwaltung wurde beauftragt, die Höhe der Eintrittspreise zu 



Freitag, 22. Dezember 2023  10MONTFORT BOTE

überprüfen und dem Gemeinderat im Frühjahr 2024 für die Saison 
2024 zur Entscheidung vorzulegen. Die Verwaltung wurde beauf-
tragt, den Betriebskostenzuschuss durch eine Bezuschussung 
des Eintrittes der Badegäste aus Sicht der Haushaltswirksamkeit 
wirkungsgleich zu ersetzen. 
  
10. Lichtraumplanung und Sanierungskonzeption für die Stra-
ßenbeleuchtung im Hinblick auf LED-Umrüstung; Vergabe 
von Planungsleistungen 
Der Gemeinderat nahm den Vorschlag zur Erstellung eines Licht-
konzeptes für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED zur 
Kenntnis und beauftragte die Verwaltung die Planungsleistung an das 
Ingenieurbüro G. Volz GmbH & Co. KG aus Ehningen zu vergeben. Das 
Honorar beläuft sich geschätzt auf ca. 25.000 € brutto. Die Verwaltung 
wurde beauftragt einen Förderantrag für die Umrüstung zu stellen. 
  

11. Unterrichtung des Gemeinderates über den wesentlichen 
Inhalt des Prüfungsberichts der Gemeindeprüfungsanstalt 
(GPA) zur Allgemeinen Finanzprüfung der Gemeinde Langen-
argen mit Eröffnungsbilanz zum 01.01.2028 sowie der Eigen-
betriebe 2016 – 2021 
Der Gemeinderat nahm den wesentlichen Inhalt des Berichts über 
die Allgemeine Finanzprüfung der Gemeinde Langenargen mit 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 sowie der Wirtschaftsführung 
und des Rechnungswesens des Abwasserbeseitigungsbetrie-
bes, der Wasserversorgung, des Fremdenverkehrsbetriebs und 
des Betriebes Kommunale Dienst in den Wirtschaftsjahren 2016 
– 2021 zur Kenntnis.

Ende des Amtlichen Teils

Das ist los in Langenargen

Erscheinungsweise über   
Weihnachten und Jahreswechsel 
Folgende Erscheinungsweise des Montfort-Boten ist über 
Weihnachten und den Jahreswechsel geplant, wir bitten 
freundlich um Berücksichtigung bei der Disposition von re-
daktionellen Beiträgen und Anzeigen: 

Die letzte Ausgabe Nr. 51/52 im alten Jahr erscheint am 
Freitag, 22. Dezember 2023. 
Anzeigenschluss für dieses Ausgabe ist Montag, 18. Dezem-
ber, 10.00 Uhr. 
Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist Dienstag, 19. De-
zember, 12.00 Uhr. 
Am Freitag, 29. Dezember 2023 erscheint kein Montfort-Bote. 

Die erste Ausgabe Nr. 1/2 im neuen Jahr erscheint am 
Freitag, 12. Januar 2024.  
Redaktions- und Anzeigenschluss für dieses Ausgabe ist wie 
gewohnt am Dienstag, 9. Januar 2023, 12 Uhr (Redaktion) 
bzw. 10 Uhr (Anzeigen). 
Am Freitag, 5. Januar 2023 erscheint kein Montfort-Bote.

»LA-metta Fieber« im Musik Salon Hirscher 
Der Weihnachtsbaum ist bunt aufgeforstet, 
Kind und Kindeskinder angereist, Speise-
plan und Weihnachtsdramaturgie stehen. 
Jetzt bloß noch nicht auf Stubenherrlich-
keit und Sofaseligkeit machen. Dafür steht 
Heiligabend und dafür kommen noch ge-
nug Tage. Also Spannung aufbauen und 
am besten raus, die anderen Ankömmlinge 
begrüßen, Bekannte und Freunde treffen 

und Vorfreude teilen. Und wo? Natürlich im Hirscher,  dem  Treff-
punkt für Engel und Bengel: Am Samstag, 23. Dezember, 20 Uhr. 
Bei kehligem Sound und herzerwärmenden Getränken wird  bril-
liert und jubiliert. Also kommet ihr Hirten und Mägde zuhauf und 
stimmet ein in den Chor der Glückseligen. Und damit auch alle 
im gleichen Rhythmus froh locken, hat sich der „Holly Disco King“ 
Sven Rautenberg bereit erklärt, den profanen Teil der Veranstal-
tung zu übernehmen, und zwar mit Dancefloor Classics, Best of 
Disco 70/80‘s, Raregrooves, Funk ’n‘ Soul, ZYX-Italo-Disco und 
X-Mas-Hits. Da können wir sicher sein, dass kein Auge trocken 
und kein Fuß unterm Tisch bleibt. Also hängt euch die Kugeln an 
die Ohren und Lametta ins Haar und macht euch auf den Weg 
ins »Ren(n)tiergehege«. Zum Einstimmen gibt‘s Gin Tonic und 
Cuba Libre für 5,50 Euro. Bitte kommt rechtzeitig, es könnte eng 

werden im Stall und Sven wird gleich um 20 Uhr die Schalmeien 
blasen und die Karawane in Bewegung setzen. Eintritt 5 Euro für 
DJ und Gema.   bem
 
Michael T. Otto legt mit „Blaues Land“  
neue Produktion vor 
Der Langenargener Jazzmusiker Michael T. Otto, Gründer und 
Leiter der Big Band Langenargen, stellt seine neue und zweite 
Soloproduktion „Blaues Land“ vor. Es sei sowohl für ihn als auch 
das renommierte Label Thorofon eine Premiere, dass die Produk-
tion nur digital erscheinen wird, teilt Otto in einem Schreiben an 
die Presse mit. 
Vor 20 Jahren nahm Michael T. Otto mit seinem Solo-Debüt die CD 
„spin trumpet“ für Thorofon auf, nun folgt „Blaues Land“. „Mein 
Interesse an Klangexperimenten und elektronischer Musik steht 
im Fokus dieser Produktion. Alle Titel entstanden in den Jahren 
2020 bis 2023 als Videokunst-Produktionen und sind auf meinem 
YouTube-Kanal zu finden“, so Otto. 
Der Titel „Blaues Land“ entstand nach einem Atelierbesuch bei 
der Künstlerin Annette Weber in der Rosenstraße. „Ich war faszi-
niert von ihrem Bild ‚Blaues Land‘ und wollte es sofort vertonen. 
Verblüfft stellte ich dann fest, dass einige meiner Kompositionen 
zu diesem tief inspirierenden Bild wie der bekannte Deckel auf 
den Topf passen“, erinnert sich Michael T. Otto. 

„Blaues Land“, die neue Soloproduktion 
von Michael T. Otto beschäftigt sich mit 
dem, was der Musiker gerne mag: Klan-
gexperimente und elektronische Musik. 
 Bild: Conni Breyer

Bei seinen elektroni-
schen Projekten ver-
wende er, wie auch 
bei seiner Band Stu-
benjazz, immer wieder 
verschiedene Volkslie-
der als Ausgangsma-
terial. Bei dieser Pro-
duktion seien das 
‚Scarborough Fair“, 
„Ich hab’ die Nacht 
geträumet“ und „Gu-
ten Abend, gute 
Nacht“ von Johannes 
Brahms. Letzteres 
Lied war eigentlich 
schon für „spin trum-
pet“ geplant, musste 
dann aber wegen ei-
nes Malheurs nun 20 
Jahre warten. „Ein be-
sonderes Highlight ist 
auch die Komposition 
‚Zeit‘ meines Sohnes 
Noel. Inspiriert von 


